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kehrsordnung (BWVO) vom 1. 2.1974 (GBl.
Sdr. Nr. 716).

16.
§ 6 der Verordnung vom 8. Dezember 

1955 über die Polizeistunde im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I 
Nr. 109 S. 929) erhält folgende Fassung:

„ § 6
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) als Leiter oder Inhaber einer der im 

§ 2 Abs. 1 bezeichneten Betriebe, Räume 
oder Veranstaltungen nicht dafür sorgt, daß 
mit Eintritt der Polizeistunde die Verab
reichung von Speisen und Getränken ein
gestellt wird oder duldet, daß Gäste länger 
als 15 Minuten über diesen Zeitpunkt hin
aus noch in den Räumen verweilen oder 
daß die Räumlichkeiten mit dem Eintritt 
der Polizeistunde nicht unverzüglich ge
schlossen werden

b) als Gast länger als 15 Minuten nach 
Beginn der Polizeistunde noch in den 
Räumlichkeiten der im § 2 Abs. 1 bezeich
neten Einrichtungen verweilt, obwohl er 
zum Verlassen rechtzeitig auf gef ordert 
wurde

c) als Leiter oder Inhaber von Theatern, 
Lichtspieltheatern, Kulturhäusern u. a. für 
diesen oder einen ähnlichen Zweck einge
richteten, der Öffentlichkeit zugänglichen 
Räumen oder als Verantwortlicher einer 
Veranstaltung, eines Jahrmarktes oder 
Vergnügungsparkes nicht für die Einhal
tung der Polizeistunde sorgt

d) als Leiter oder Inhaber der im § 3 
Abs. 2 bezeichneten Einrichtungen nicht 
dafür sorgt, daß nach Eintritt der für den 
Ortsbereich allgemein festgesetzten Polizei
stunde der Ausschank alkoholischer Ge
tränke eingestellt wird

e) als Leiter oder Inhaber der im § 3 
Absatz 3 bezeichneten Einrichtungen nicht 
dafür sorgt, daß mit Eintritt der Polizei
stunde die Verabreichung von Speisen und 
Getränken an andere als in dieser Be
stimmung genannten Personen eingestellt 
wird
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei 
oder den Vorsitzenden oder den sachlich 
zuständigen hauptamtlichen Mitgliedern

der Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden.

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrig
keiten gemäß Abs. 1 sind die dazu ermäch
tigten Angehörigen der Deutschen Volks
polizei befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen.

(4) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl I 
Nr. 3 S. 101).“
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17.
Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch § 21 

Abs. 2 der SchußgeräteAO vom 14. 8.1968 
(GBl. II Nr. 90 S. 704).

18.
§ 6 der Anordnung vom 7. Mai 1957 über 

die Einrichtung und Benutzung von Zelt
plätzen, Wanderquartieren und Behelfs
unterkünften (GBl. I Nr. 37 S. 295) in der 
Fassung der Anordnung vom 4. April 1959 
zur Änderung der Anordnung über die Ein
richtung und Benutzung von Zeltplätzen, 
Wanderquartieren und Behelfsunterkünf
ten (GBl. I Nr. 24 S. 324) erhält folgende 
Fassung:

„§6
(1) Wer entgegen den Bestimmungen die

ser Anordnung ohne Erlaubnis Zeltplätze 
oder Behelfsunterkünfte errichtet, kann mit 
Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Vorsitzenden 
der Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

19.
§ 12 der Verordnung vom 6. Juni 1957 

über die Bekämpfung von Gesundheits
schädlingen (GBl. I Nr. 42 S. 329) erhält 
folgende Fassung:


